
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 0092-2011/DaDi vom 11.05.2011  
Aktenzeichen: 221-002 

Fachbereich: VI/1 - Familienförderung 

Beteiligungen: 

B - Kreisbeigeordneter 
EB - Erste Kreisbeigeordnete 
III/1 - Kommunalaufsicht 
II/1 - Personal 
L - Landrat 
L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 

Produkt: 1.03.09.03 Betreuende Schulen 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 
Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Schul-, Kultur- und 
Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 
Beschlussfassung 

 4. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 
Beschlussfassung 

 5. Kreistag Ö Zur abschließenden 
Beschlussfassung  

Betreff: 

Erweiterung des Angebotes der Betreuenden Grundschule an der 
Gundernhäuser Schule auf 15.00 Uhr; Änderung der Gebührensatzung für 
die "Betreuenden Grundschulen" an Schulen im Landkreis Darmstadt-
Dieburg 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
a) Der Erweiterung des Betreuungsangebotes an der Gundernhäuser Schule ab 01.08.2011 auf 

15.00 Uhr wird zugestimmt.  
 
b) Die erforderlichen Mittel werden gemäß § 114g HGO auf dem Produkt 1.03.09.03 unter den 

Kontengruppen 6200000, 6400000, 6470000 und 6011000 überplanmäßig zur Verfügung 
gestellt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen auf dem Produkt 1.03.09.03 unter der 
Kontengruppe 5110000. 

 
c) Die Gebührensatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg vom 12.03.2007 wird wie folgt 

geändert: 
 

Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die 
„Betreuenden Grundschulen“ 

an Schulen im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 

 
Aufgrund der §§ 5, 16, 17, 30 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 
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1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119), 
der §§ 1 bis 5 a und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 17. 
März 1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54) 
sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) in der 
Fassung vom 12. Dezember 2008 (GVBl. I 2009 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl. I S. 421) hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-
Dieburg in seiner Sitzung am ………... folgende Änderungssatzung beschlossen. 
 

Artikel 1 
 

§ 2 Abs. 1 Ziffer 1.12. und Ziffer 1.13. erhalten folgende Fassung: 
 
1.12.  Gundernhäuser Schule, Roßdorf  

für die Betreuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr    75,00 € 
für die Betreuung von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr    90,00 € 

 
1.13. Rehbergschule, Roßdorf  

für die Betreuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr    75,00 € 
für die Betreuung von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr  110,00 € 

 
Artikel 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.08.2011 in Kraft.  
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Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 24.02.2011 beantragt die Schulleitung der Gundernhäuser Schule die Betreuung 
bis 15.00 Uhr zu erweitern. Zurzeit besuchen 30 Kinder im Schuljahr 2010/11 die Betreuende 
Grundschule in Gundernhausen. Aktuell sind in der Gundernhäuser Schule 48 Anmeldungen für die 
Betreuende Grundschule im Schuljahr 2011/12 eingegangen. Davon wünschen 20 Eltern einen 
Betreuungsplatz bis 15.00 Uhr. Es werden dann täglich bis zu 36 Kinder Mittag essen.  
 
Mit diesem Antrag wird von schulischer Seite die Aufstockung der Stunden der Küchenkraft 
angemeldet. Nach den Richtwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung müsste die 
Wochenarbeitszeit um 2,5 Stunden erhöht werden.  
 
Mit dem beigefügten Schreiben vom 10.05.2011 teilt die Gemeinde Roßdorf mit, dass sie sich 
selbstverständlich dafür einsetze, dem Betreuungsbedarf der Eltern zu entsprechen. Gleichzeitig 
könne sie aber ihr finanzielles Engagement aufgrund ihrer Haushaltssituation und den Maßgaben 
der Kommunalaufsicht nicht erweitern.  
 
Aus diesem Grund wünscht die Gemeinde Roßdorf, die Elternbeiträge in der Gundernhäuser Schule 
und in der Rehbergschule zu verändern: 
 
14.00 Uhr      75,-- € (bisher: 70,-- €) 
15.00 Uhr       90,-- €: nur Gundernhausen 
16.30 Uhr     110,-- € (bisher: 100,-- €) nur Roßdorf, Rehbergschule 
 
Dem Antrag sollte entsprochen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produkt: 1.03.09.03 
Investitionsmaßnahme:  

  
Aufwendungen 2011 2012 2013 

Sachkonto: 6200000 
Sachkonto: 6400000 
Sachkonto: 6470000 
Sachkonto: 6011000 
 

581,56 EUR 
115,59 EUR 
53,99 EUR 

106,25 EUR

1.271,55 EUR 
252,72 EUR 
118,04 EUR 
255,00 EUR

1.271,55 EUR 
252,72 EUR 
118,04 EUR 
255,00 EUR 

Erträge 2011 2012 2013 
Sachkonto: 5110000 
 
  

5.850,00 EUR 14.040,00 EUR 14.040,00 EUR

 
 
 
Anlage: 
 
• Anlage 1: Schreiben der Gemeine Roßdorf vom 10.05.2011 

 


